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Informationen zum §72a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII (Stand 2019) 
	
„Die	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	dürfen	für	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	in	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe	keine	Person	beschäftigen	oder	vermitteln,	die	rechtskräftig	wegen	einer	Straftat	nach	den	§§	
171,	174	bis	174c,	176	bis	180a,	181a,	182	bis	184g,	184i,	201a	Absatz	3,	den	§§	225,	232	bis	233a,	234,	
235	oder	236	des	Strafgesetzbuchs	verurteilt	worden	ist.“Í	

	
Die folgenden aufgeführten Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch (StGB) dürfen NICHT im 
erweiterten Führungszeugnis zu finden sein. 
	
Es	handelt	sich	derzeit	um:	

• §	171	Verletzung	der	Fürsorge-	oder	
Erziehungspflicht	

• §	174	Sexueller	Missbrauch	von	
Schutzbefohlenen	

• §	174a	Sexueller	Missbrauch	von	Gefangenen,	
behördlich	Verwahrten	oder	Kranken	und	
Hilfsbedürftigen	in	Einrichtungen	

• §	174b	Sexueller	Missbrauch	unter	Ausnutzung	
einer	Amtsstellung	

• §	174c	Sexueller	Missbrauch	unter	Ausnutzung	
eines	Beratungs-,	Behandlungs-	oder	
Betreuungsverhältnisses	

• §	176	Sexueller	Missbrauch	von	Kindern	
• §	176a	Schwerer	sexueller	Missbrauch	von	

Kindern	
• §	176b	Sexueller	Missbrauch	von	Kindern	mit	

Todesfolge	
• §	177	Sexueller	Übergriff;	Sexuelle	Nötigung;	

Vergewaltigung	
• §	178	Sexuelle	Nötigung	und	Vergewaltigung	mit	

Todesfolge	
• §	179	Sexueller	Missbrauch	

widerstandsunfähiger	Personen	(AUFGEHOBEN)	
• §	180	Förderung	sexueller	Handlungen	

Minderjähriger	
• §	180a	Ausbeutung	von	Prostituierten	
• §	181a	Zuhälterei	
• §	182	Sexueller	Missbrauch	von	Jugendlichen	
• §	183	Exhibitionistische	Handlungen	
• §	183a	Erregung	öffentlichen	Ärgernisses	
• §	184	Verbreitung	pornographischer	Schriften	
• §	184a	Verbreitung	gewalt-	oder	

tierpornographischer	Schriften	

• §	184b	Verbreitung,	Erwerb	und	Besitz	
kinderpornographischer	Schriften	

• §	184c	Verbreitung,	Erwerb	und	Besitz	
jugendpornographischer	Schriften	

• §	184d	Zugänglichmachen	pornographischer	
Inhalte	mittels	Rundfunk	oder	Telemedien;	Abruf	
kinder-	oder	jugendpornographischer	Inhalte	
mittels	Telemedien	

• §	184e	Veranstaltung	und	Besuch	kinder-	und	
jugendpornographischer	Darbietungen	

• §	184f	Ausübung	der	verbotenen	Prostitution	
• §184g	Jugendgefährdende	Prostitution	
• §184i	Sexuelle	Belästigung	
• §201a	Verletzung	des	höchstpersönlichen	

Lebensbereichs	durch	Bildaufnahmen,	Abs.	3	„eine	
Bildaufnahme,	die	die	Nacktheit	einer	anderen	
Person	unter	achtzehn	Jahren	zum	Gegenstand	hat,	
1.	herstellt	oder	anbietet,	um	sie	einer	dritten	
Person	gegen	Entgelt	zu	verschaffen,	oder	2.	sich	
oder	einer	dritten	Person	gegen	Entgelt	verschafft“	

• §	225	Misshandlung	von	Schutzbefohlenen	
• §	232	Menschenhandel	zum	Zweck	der	sexuellen	

Ausbeutung	
• §	232a	Zwangsprostitution	
• §	232b	Zwangsarbeit	
• §	233	Ausbeutung	der	Arbeitskraft	
• §	233a	Ausbeutung	unter	Ausnutzung	einer	

Freiheitsberaubung	
• §	234	Menschenraub	
• §	235	Entziehung	Minderjähriger	
• §	236	Kinderhandel	


